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Anfrage der BfB-Fraktion zur Umgestaltung der Stapenhorststraße

In der morgigen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses bitten wir die Anfrage der
BfB-Fraktion folgendermaßen zu beantworten:

1. Die Kosten für die Lieferung und den Einbau der Fahrradbügel belaufen sich auf ca.
4.750 Euro. Die Kosten für die erforderlichen Verkehrszeichen liegen bei rund 1.500
Euro, der Kostenaufwand für die Montage liegt bei ca. 1.000 Euro (Personalkosten
des Umweltbetriebs).

2. Das Abweichen von der der innerorts gesetzlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h ist durch die entsprechenden Verkehrszeichen anzuzeigen. Bei der
„neuen“ Regelung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit handelt es sich um ein
Streckengebot. Um auch einbiegenden Verkehrsteilnehmern die entsprechende
Regelung kenntlich zu machen und damit verbindlich vorzuschreiben, ist das Ver-
kehrszeichen hinter den jeweiligen Einmündungen zu wiederholen. Die Verkehrs-
zeichen wurden durch den Umweltbetrieb nach den Vorgaben der
Straßenverkehrs-Ordnung und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften
aufgestellt. Für durch schnittlich aufmerksame Verkehrsteilnehmer dürfte deshalb im
Ergebnis die Über sichtlichkeit an den Einmündungen nicht beeinträchtigt sein (zumal
die Verkehrsteil nehmer künftig insgesamt deutlich langsamer unterwegs sein
werden).
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